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A. Einleitung

I. Problemstellung und Gang der Untersuchung
Die Möglichkeit, sich zu rechtsberatender Tätigkeit im Rahmen einer Ka-
pitalgesellschaft zusammenzuschließen, war Rechtsanwälten lange Zeit 
verwehrt. In Aufsehen erregenden Entscheidungen brach die Rechtspre-
chung mit dieser Tradition und ließ zunächst die Rechtsanwalts-GmbH (R-
 GmbH), später die Rechtsanwalts-AG (R-AG) im Grundsatz zu. Hinsicht-
lich der Zulässigkeit beider Gesellschaftsformen besteht heute weitgehend 
Einigkeit. Umso dringender stellen sich Fragen nach der Binnenstruktur, 
besonders der vom Gesetzgeber noch nicht geregelten Rechtsanwalts-AG. 
Wenn die Fragestellung von Schrifttum und Rechtsprechung auch verschie-
dentlich aufgegriffen wurde, fi ndet sich doch vieles, was noch genauerer 
Analyse bedarf. So unterliegt die neue Gesellschaftsform hinsichtlich ih-
rer Organzusammensetzung starken Einschränkungen. Gegenstand dieser 
Untersuchung soll die Frage sein, ob die heutige strenge Reglementierung 
der R-AG mit geltendem Recht vereinbar ist. In welchem Umfang standes-
rechtliche Erwägungen genügen können, eine nach Art. 12 und Art. 3 GG 
gewährleistete Freiheit der anwaltlichen Berufsausübung zu beschneiden, 
wird ebenso untersucht werden wie die Vereinbarkeit mit dem Gemein-
schaftsrecht. 

Darüber hinaus soll ein interdisziplinärer Ansatz Gegenstand dieser Ar-
beit sein. Mit der Errichtung und Bewahrung eines tradierten Standesrechts 
wurden zu einem großen Teil ideelle Zwecke, wie die Bewahrung anwalt-
licher Werte und der Mandantenschutz, verfolgt. In der juristischen Fach-
literatur weitgehend unbeachtet bleiben jedoch wirtschaftliche Implikati-
onen, die eine allzu starre Reglementierung durch das Standesrecht nach 
sich zieht. Dieses verwehrt Interessenten die Gesellschafter-Stellung, ver-
hindert die Einbeziehung nichtanwaltlichen Know-hows in Hauptversamm-
lung, Vorstand und Aufsichtsrat und macht die Verteilung von Stock-Op-
tions zur Motivation von Nicht-Gesellschaftern unmöglich. Es soll geklärt 
werden, ob der gesellschaftliche Nutzen, der sich aus einer strengen Aus-
legung des Standesrechtes ergibt, die Nachteile überwiegt. Auf alternative 
Wege, die andere Länder in ihren Liberalisierungsbemühungen beschritten 
haben, ist gesondert einzugehen.

Es bedarf somit der Klärung, inwieweit eine R-AG nach geltendem 
Recht beschränkt werden darf und – in einem ganzheitlichen Ansatz – be-
schränkt werden sollte. Letzteres ist besonders bei der Auslegung europä-
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ischer Vorgaben von Bedeutung, deren Ziel grundsätzlich der Abbau von 
Reglementierungen in Europa ist. 

II. Wesentliche Thesen

Zu Beginn sind die wesentlichen Thesen darzulegen, deren Bestätigung 
oder Widerlegung Inhalt der Darstellung sein werden. 
1. Die geltenden Beschränkungen, die in der R-AG alle Organe betreffen, 

sind nicht mit nationalem Recht, etwa Art. 12 GG, vereinbar. Dies gilt 
besonders für das Fremdbeteiligungsverbot, das Personen außerhalb der 
in § 59a BRAO genannten Berufsgruppen eine Beteiligung an Hauptver-
sammlung, Vorstand und Aufsichtsrat untersagt. Bei der Frage, ob Mehr-
heiten zugunsten bestimmter Personengruppen zu fordern sind, ist nach 
den einzelnen Organen zu differenzieren. In ihrer gegenwärtigen Form 
können Mehrheitsregelungen nicht vor höherrangigem Recht bestehen. 

2. Das Verbot für Fachfremde, Aktien an einer R-AG zu erwerben, ver-
stößt gegen die  Kapitalverkehrsfreiheit, Art. 63 AEUV. Ferner ist es 
nicht mit Art. 49 AEUV und Art. 56 AEUV vereinbar, standesrechtlich 
nicht Gebundene aus Vorstand und Aufsichtsrat auszuschließen.

3. Auf europäischer und internationaler Ebene ist es zu grundlegenden 
Bemühungen gekommen, rechtliche Entwicklungen in einen wirt-
schaftlichen Kontext zu stellen. In der Folge wird das anwaltliche Ge-
sellschaftsrecht zunehmend unter wettbewerbsrechtsrechtlichen und 
ökonomischen Aspekten überprüft. Rechtsanwaltliches Standesrecht 
kann daher auch mit Art. 101 AEUV in Konfl ikt treten.

4. Viele Staaten haben die Bedeutung des Gesellschaftsrechts als Wirt-
schaftsmotor und Standortfaktor erkannt. Dieses Wissen und die Deregu-
lierungsbestrebungen europäischer Entscheider tragen dazu bei, dass in 
naher Zukunft liberalisierte Anwaltskapitalgesellschaften zu erwarten 
sind, die mit der deutschen R-AG konkurrieren. Die Folge wird eine  In-
länderdiskriminierung sein.

5. Die R-AG ist im deutschen Recht nicht normiert. Wenn sich der Gesetz-
geber bewusst macht, dass deren gegenwärtige Beschränkungen gegen 
höherrangiges Recht verstoßen und zudem Marktpotentiale unerschlos-
sen lassen, vermag er entsprechend zu reagieren. Durch die Deregulie-
rung der R-AG kann er einen rechtswidrigen Zustand beenden und eine 
drohende  Inländerdiskriminierung verhindern. Darüber hinaus gingen 
mit der Attraktivität einer offenen R-AG für ausländische Gründer und 
Investoren positive ökonomische Impulse einher.
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B. Die Rechtsanwalts-AG (R-AG) – Rechtstatsachen 
in nationalem und internationalem Vergleich

I. Rechtliche Entwicklung zur R-AG in Deutschland

Die Entwicklung zur Rechtsanwalts-AG in Deutschland war Abschluss 
eines lange andauernden Prozesses. Im 19. Jahrhundert waren Zusam-
menschlüsse von Rechtsanwälten weder in Personen- noch Kapitalgesell-
schaften anerkannt.1 Der Vorläufer der BRAO, die RAO2 vom 1.7.1878, 
normierte daher noch ausschließlich die Tätigkeit des allein praktizie-
renden Rechtsanwalts. Diese Haltung des Gesetzgebers war Ausdruck der 
allgemeinen Befürchtung, in einer Berufsausübungsgesellschaft werde die 
Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit des einzelnen Anwalts in 
den Hintergrund treten. Während der industriellen Revolution standen die 
Angehörigen von Sozietäten vielmehr im Verdacht, sich wie arbeitsteilig 
operie rende Gewerbe zu organisieren.3

Nur der Einzelanwalt schien in der Lage zu sein, seiner herausragenden 
Stellung innerhalb der Rechtspfl ege4 durch unbeeinfl usste und individuelle 
Beratung gerecht zu werden.5 Er unterschied sich hinreichend deutlich von 
einem kaufmännischen Betrieb, dessen Prinzip der Gewinnmaximierung 
als dem Berufsstand des Rechtsanwaltes grundlegend nicht angemessen 
galt.6 Diese Betrachtungsweise blieb bestehen, obwohl schon vereinzelte 
Sozietäten existierten.7 Sie wurden weniger als Alternative zum Einzelan-
walt denn als zu kritisierende Abweichungen vom Ideal empfunden. 

Die grundsätzliche Sorge, dass der Zusammenschluss von Rechtsan-
wälten die Trennlinie zwischen anwaltlicher und gewerblicher Tätigkeit 

1 Passarge, Die AG als neue Rechtsform, S. 21; Josef, JW 1912, 511 (512); Dix, 
JW 1927, 2090 (2090).

2 Rechtsanwaltsordnung (RAO) vom 1.7.1878, RGBl. 1878, 177.
3 Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, S. 540.
4 RGZ 14, 285; RGZ 55, 169; RGZ 66, 148.
5 Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, S. 540.
6 Feuchtwanger, Die freien Berufe, S. 17 ff.; Feuchtwanger, JW 1928, 937 (939); 

Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, S. 540.
7 Heilberg, JW 1932, 1100 (1100 f.).
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verwässern und letztlich die Erfüllung anwaltlicher Pfl ichten erschweren 
könnte, bestand noch lange über die Schaffung der RAO hinaus. 

So blieben auch über acht Jahrzehnte später in der BRAO des Jahres 
1959 alle anwaltlichen Kooperationen unerwähnt.8 Es muss überraschen, 
dass diese Gesetzeslage bis in die neunziger Jahre des zwanzigsten Jahr-
hunderts bestehen blieb, denn in der Rechtsrealität war der Einzelanwalt 
bereits mehr und mehr zurückgedrängt worden. So waren bereits Mitte 
der 80er Jahre 40,9 % der Rechtsanwälte in Sozietäten organisiert,9 man-
gels anderer gesetzlicher Möglichkeiten zunächst ausschließlich in BGB-
Gesellschaften. Auch wurde erstmals eine überörtliche Sozietät von einer 
Rechtsanwaltskammer anerkannt,10 deren grundsätzliche Zulässigkeit der 
BGH 1989 bestätigte.11

Als eine Ursache dieser Entwicklung kommt der wachsende Umfang zu 
beherrschender Rechtsgebiete in Betracht, die ein Einzelanwalt immer we-
niger in der gebotenen Tiefe bewältigen konnte. Die sinnvolle Reaktion auf 
diese veränderte Ausgangslage war die Spezialisierung einzelner Anwälte 
und deren Zusammenschluss in einer Sozietät, welche einen breiten Man-
dantenkreis beraten konnte und die Konkurrenzfähigkeit der Gesellschaft 
als Ganzes ermöglichte.12 Auch die Kostenersparnis durch gemeinschaft-
liche Nutzung von Büroräumen und Hilfsmitteln13 machte das Modell der 
BGB-Gesellschaft für Rechtsanwälte attraktiv. 

Einen Grund für die Zurückhaltung des Gesetzgebers stellte auch die 
Haltung der Vertreter der Anwaltschaft dar, welche lange an tradierten 
Vorstellungen anwaltlicher Berufsausübung festhielten. So intervenierte 
die Bundesrechtsanwaltskammer meist vehement gegen Neuerungen im 
Bereich anwaltlicher Zusammenarbeit, etwa die überörtliche Sozietät.14 
Entsprechend langsam ging die rechtliche Angleichung an die Gege-

8 „Bundesrechtsanwaltsordnung“ vom 1.8.1959, BGBl. I, S. 565.
9 Braun,  BRAK-Mitt. 1987, 4 (4).
10 Diese entstand in Düsseldorf mit der damaligen Sozietät „Pünder Volhard We-

ber & Axster“, heute nach mehreren Fusionen „Clifford Chance“.
11 BGHZ 198, 290.
12 Henssler, in: Henssler/Streck, Handbuch des Sozietätsrechts, Kapitel A, Rn. 3 ff. 

Zehner, AnwBl 2005, 614 (614); Hommerich, AnwBl 2002, 253 (254).
13 Henssler, in: Henssler/Streck, Handbuch des Sozietätsrechts, Kapitel A, 

Rn. 4.
14 Beschlüsse der 67. Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer, 

 BRAK-Mitt. 90, 76 (76).
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benheiten der Praxis voran. 1994 kam es zunächst zur Einführung des 
§ 59a BRAO15, welcher erstmals die Möglichkeit anwaltlicher Zusammen-
arbeit in einer Sozietät erwähnte, ohne sie jedoch explizit zu regeln. Als 
einzig für Rechtsanwälte mögliche Organisationsform stand nach allge-
meiner Meinung die GbR zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt waren im 
westlichen Teil Deutschlands bereits knapp 44 % der Kanzleien Berufs-
ausübungsgesellschaften, im Ostteil ca. 30 %.16 Erst im Jahre 1995 kam es 
zu einer grundlegenden Veränderung im Bereich des anwaltlichen Organi-
sationsrechts. Mit der OHG-ähnlich strukturierten  „Partnerschaft“ wurde 
Rechtsanwälten eine eigenständige personengesellschaftliche Kooperati-
onsform an die Hand gegeben.17 Im Jahre 2008 übten bereits 60 % der zu-
gelassenen Rechtsanwälte ihren Beruf in Sozietäten aus,18 wobei dieser 
Begriff die Zusammenarbeit in BGB-Gesellschaften oder Partnerschaften, 
nicht aber in Kapitalgesellschaften, umfasst.19 

Ein weiterer logischer Schritt, die Möglichkeit einer Organisation auch 
in Kapitalgesellschaften, blieb jedoch lange Zeit ebenso undenkbar wie die 
Wandlung des Einzelanwaltes zu einem in Sozietäten organisierten Anwalt 
Jahre zuvor.20 Vor allem die Möglichkeit einer zunehmenden Kommerzia-
lisierung des Anwaltsstandes erzeugte großes Unbehagen im Schrifttum.21 
Für die Einführung einer R- GmbH plädierten dort nur wenige.22 Die Ver-

15 Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und der Patent-
anwälte vom 2.9.1994, BGBl. I, S. 2278.

16 Die Zahlen wurden erhoben vom statistischen Berichtssystem für Rechts anwälte 
(STAR), abgedruckt in  BRAK-Mitt. 1995, 230 (230 ff.).

17 Durch das „Gesetz zur Schaffung von Partnerschaftsgesellschaften und zur Än-
derung anderer Gesetze“ vom 25.7.1994, BGBl. I, S. 1744.

18 Feuerich/Weyland, BRAO, § 59a, Rn. 1.
19 Michalski/Römermann, in: Henssler/Streck, Handbuch des Sozietätsrechts, Ka-

pitel B, Rn. 2; Michalski/Römermann, NJW 1996, 3233 (3237).
20 Vgl. Michalski, Gesellschafts- und KartellR der freien Berufe, S. 352; Düwell, 

AnwBl 1990, 388 (389); Kremer, GmbHR 1983, 259 (264).
21 Zuck, AnwBl 1988, 19 (21); Schumacher, AnwBl 1990, 383 (384); Weigel, 

 BRAK-Mitt. 1992, 183 (184); Haas,  BRAK-Mitt. 1994, 1 (1).
22 Für eine der GmbH nahe Rechtsanwaltsgesellschaft sui generis: Redeker, 

AnwBl 1987, 577 (583); grundsätzlich für die R- GmbH: Michalski, Gesell-
schafts- und KartellR der freien Berufe, S. 120/125; Senninger, AnwBl 1989, 
298 (301); Kremer, GmbHR 1983, 259 (262); Kewenig, JZ 1990, 782 (788); 
Ahlers, AnwBl 1991, 226 (226); Heinemann, AnwBl 1991, 233 (238); Henssler, 
JZ 1992, 697 (709); Henssler, NJW 1993, 2137 (2140 ff.). 
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treter der Anwaltschaft hingegen zeigten sich gespalten. Während der DAV 
eine Einführung befürwortete,23 stellte sich die Bundesrechtsanwaltskam-
mer24 der Neuerung entschieden entgegen. Auch unter deren Einfl uss25 ver-
band der Gesetzgeber mit der Einführung der  Partnerschaft noch die Hoff-
nung, die GmbH werde nunmehr an Attraktivität verlieren.26

Zwar kam zu Beginn der 90er Jahre erneut Bewegung in die Diskus-
sion, als die Koalitionsarbeitsgruppe „Deregulierung“ in einem von der 
Bundesregierung unterstützten Bericht eine Einführung von Kapitalgesell-
schaften guthieß.27 Ein grundsätzliches Umdenken leiteten aber erst Ent-
scheidungen des BGH ein, welcher 1991 die Zulässigkeit der Heilprakti-
ker-GmbH28 und 1993 jene einer Zahnärzte-  GmbH29  bejahte.30 In diesem 
Urteil betonte der Gerichtshof, dass Art. 12 GG grundsätzlich jeder juris-
tischen Person die freie Berufsausübung gewährt. Vor diesem Hintergrund 
dürfe man nicht fragen, ob eine Kapitalgesellschaft für standesrechtlich ge-
bundene Personen ausnahmsweise zulässig sei. Vielmehr sei in Ansehung 

23 Koch, MDR 1995, 446 (446), der sich „pro Anwalts-GmbH“ äußert. Vgl. hierzu 
Fn. 24.

24 Stellungnahme der  BRAK,  BRAK-Mitt. 1990, 76 (78); Braun, MDR 1995, 447 
(447), der entgegen Koch, Fn. 23, „contra Anwalts-GmbH“ argumentiert.

25 So mutmaßend Römermann/Hartung, Anwaltliches Berufsrecht, Kapitel 2, 
§ 20, Rn. 25.

26 Leutheusser-Schnarrenberger, in: FS für Helmrich, 677 (680); diese Absicht 
des Gesetzgebers tadelnd: v. Falkenhausen, AnwBl 1993, 479 (479); Stuber, 
WiB 1994, 705 (710). 

27 Vorschlag 64 der genannten Arbeitsgruppe, abgedruckt in EuZW 1992, 542 
(544).

28 BGH v. 05.12.1991, NJW-RR 1992, 430 (430 f.).
29 BGHZ 124, 224; zu den Möglichkeiten des gesellschaftsrechtlichen Zusam-

menschlusses von Medizinern: Rau, DStR 2004, 640 (640 ff.); Klose, BB 2003, 
2702 (2702 ff.). 

30 In Bereich des Gesellschaftsrechts für Humanmediziner besteht dennoch wei-
terhin ein grundsätzlicher Klärungsbedarf. Da das Heilwesen landesgesetzlicher 
Kompetenz unterfällt, ist eine Organisation in Kapitalgesellschaften uneinheit-
lich geregelt. In Bayern etwa untersagen ärztliche Kammergesetze den Zusam-
menschluss in juristischen Personen (§ 18 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Heil-
berufe-Kammergesetzes). Dieses Verbot hat der BayVerfGH im Jahre 1999 für 
verfassungskonform erklärt, NJW 2000, 3418 (3418 ff.). Vertiefend zu der Heil-
berufs-GmbH: Laufs, MedR 1995, 11 (11 ff.); Kilian, ZIP 2007, 710 (710).
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des Grundrechts von einer Zulässigkeit auszugehen, solange keine recht-
lichen Regelungen entgegenstünden.31 

Dieser Argumentation folgte wenig später auch das  BayObLG, als es 
mit ähnlichen Begründungen die R- GmbH für zulässig erklärte.32 In sei-
nem Beschluss erkannte das Gericht – ebenso wie der BGH – keine ver-
fassungsmäßigen Gründe, die vom Schutzbereich des Art. 12 GG erfasste 
R- GmbH zu verbieten.33 Dieser Argumentation schlossen sich bald weitere 
Gerichte an34 und auch in der Lehre35 wurde der Vorstoß der Rechtspre-
chung – trotz einiger Gegenstimmen36 – überwiegend positiv bewertet. 

Auch in den Reihen der Anwaltschaft befürwortete man die Möglichkeit 
rechtsberatender Kapitalgesellschaften,37 es kam zu zahlreichen Gründungen 
trotz der noch unsicheren Rechtslage.38 Das Ziel, die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung in der Rechtspraxis zu verhindern, war am Marktbedürf-
nis der Gründer39 und der Rechtsprechungsentwicklung gescheitert. Schließ-
lich gab die Bundesrechtsanwaltskammer ihren Widerstand gegen die neue 
Gesellschaftsform auf und plädierte für deren gesetzliche Normierung.40 

31 BGHZ 124, 224 (229).
32  BayObLG v. 24.11.1994, NJW 1995, 199–202. 
33  BayObLG v. 24.11.1994, NJW 1995, 199 (199).
34 OLG Bamberg v. 1.2.1996, MDR 1996, 423 (423); LG Baden-Baden v. 

13.5.1996, AnwBl 1996, 537 (537).
35 Römermann, Entwicklungen und Tendenzen, S. 144 ff.; Boin, NJW 1995, 371 

(372); Henssler, DB 1995, 1549 (1549); Gail/Overlack, Anwaltsgesellschaf-
ten, Kapitel A, Rn. 18; Hommelhoff/Schwab, WiB 1995, 115 (115); Dauner-
Lieb, GmbHR 1995, 259 (262); Sproß, AnwBl 1996, 201 (201 ff.); Jungk, 
AnwBl 1996, 297 (299).

36 Taupitz, NJW 1995, 369 (371); Kempter,  BRAK-Mitt. 1995, 4 (5); Braun, MDR 
1995, 447 (447); Huff,  BRAK-Mitt. 1997, 139 (142); Kempter,  BRAK-Mitt. 
1995, 4 (4 ff.).

37 DAV, AnwBl 1995, 251 (251).
38 Henssler, in: Henssler/Streck, Handbuch des Sozietätsrechts, Kapitel E, Rn. 2; 

Hellwig, ZHR 1997, 337 (341).
39 Zu „Angebot und Nachfrage“ bei Gesellschaftsformen s. D.I.2. Besonders in 

der alten Fassung des PartGG war aufgrund der unzureichenden Möglichkeit 
der Haftungsbeschränkung die  Partnerschaft der GmbH an Attraktivität weit 
unterlegen. Die Vor- und Nachteile der Gesellschaften werden zusammenge-
fasst von: Sommer, GmbHR 1995, 249 (249 ff.).

40 Protokoll der 80. Hauptversammlung der  BRAK v. 26./27.9.1996,  BRAK-
Nr. 168/96 v. 2.10.1996, 27.
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Diesen Forderungen konnte sich auch der Gesetzgeber letztlich nicht 
verschließen. Im März 1999 fügte er der BRAO mit den §§ 59c–m Re-
gelungen über die Rechtsanwalts- GmbH41 hinzu.42 Sie folgen im Wesent-
lichen den bereits von der Rechtsprechung aufgestellten Forderungen. 
Streitpunkte in Haftungsfragen43 und hinsichtlich des Umfangs der Befug-
nisse der Gesellschafter44 konnten im Vorfeld ausgeräumt werden. Damit 
bestand über die Zulässigkeit einer Kapitalgesellschaft für Rechtsanwälte 
kein Zweifel mehr, auch wenn einzelne Reglungen weiterhin umstritten 
blieben.

Mit der Normierung der Rechtsanwalts-GmbH war der erste Schritt 
auch für die Rechtsanwalts-AG getan. Vor der Entscheidung des  BayObLG 
zur R- GmbH hatte sie faktisch keinen Diskussionsgegenstand dargestellt, 
danach trat sie jedoch zunehmend in das Bewusstsein der Rechtsbeobach-
ter und fand Befürworter45 und Gegner.46 Auch hier war es das BayObLG, 

41 Kraus/Senft, in: Kraus, Sozietätsrecht, § 15, Rn. 1 merken an, dass die Bezeich-
nung der Gesellschaft als „Rechtsanwalts-GmbH“ vor dem Hintergrund des 
§ 59k Abs. 2 BRAO unzutreffend erscheint, da dieser einzig von einer „Rechts-
anwaltsgesellschaft“ spricht. In Abgrenzung zur R-AG und aufgrund der Ver-
breitung dieses Begriffs in der Literatur wird dennoch im Rahmen dieser Ar-
beit die Bezeichnung „R- GmbH“ verwendet.

42 „Gesetz zu Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsord-
nung und anderer Gesetze“  v. 31.8.1998 , BGBl I, S. 2600. Das Gesetz trat am 
1.3.1999 in Kraft.

43 Es kam im Vorfeld des Gesetzes zu einer vehement geführten Diskussion um 
die Einführung einer Handelndenhaftung für die Geschäftsführer der R- GmbH, 
vgl. Römermann, NZG 1998, 81 (81 ff.) m.w.N. Hinter dem im Rahmen von Ka-
pitalgesellschaften systemwidrigen Haftungsmodell wurde die Absicht vermu-
tet, die R- GmbH solle im Vergleich zur  Partnerschaft entscheidend geschwächt 
werden, Henssler, ZIP 1997, 1481 (1487); Römermann/Spönemann, NZG 1998, 
15 (18); die Handelndenhaftung wurde schließlich nicht umgesetzt. 

44 So sollte die Bestellung von Geschäftsführern nicht den Gesellschaftern ob-
liegen und jeder Gesellschafter zwingend selbst Geschäftsführer sein. Diese 
Norm hätte jeden Gesellschafterwechsel registerpfl ichtig gemacht und die 
Attraktivität der R- GmbH ebenso wie die Handelndenhaftung verringert. Auch 
hier beugte sich der Gesetzgeber der Kritik des Schrifttums, etwa Schlosser, JZ 
1995, 345 (347); Hellwig, ZHR 1997, 337 (352 f.).

45 Römermann, Entwicklungen und Tendenzen, S. 183; Boin, die Partnerschafts-
gesellschaft für Rechtsanwälte, S. 115. 

46 Hommelhoff/Schwab, WiB 1995, 115 (117 f.).
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welches positiv über deren Zulässigkeit entschied47 und der Rechtsanwalts-
AG in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung das Recht zum Füh-
ren einer Fantasie-Bezeichnung einräumte.48 Nach der Entscheidung zur 
R- GmbH mag dieser Schritt nur für folgerichtig gehalten werden, doch 
mit der Rechtsanwalts-AG schien nun der größtmögliche Abstand zum 
ursprünglichen Idealtypus des Rechtsanwalts erreicht.49 Die AG war von 
jeher als Kapitalsammelbecken mit großen Gesellschafterzahlen konzipiert 
und naturgemäß die Rechtsform großer kaufmännischer Unternehmen. 
Dass das Gericht diese Gesellschaftsform nun im Grundsatz auch Rechts-
anwälten eröffnet, ist somit als bedeutender Schritt zu werten.

Nach diesem initiativen Beschluss machte die Rechtsprechung in ver-
schiedenen Folgeentscheidungen deutlich, dass sie zumindest die grund-
sätzliche Zulässigkeit der R-AG – wenngleich einige ihr die Funktion ei-
ner Berufsausübungsgesellschaft nicht zukommen lassen wollten50 – nicht 
mehr bezweifelte.51 Heftig umstritten blieben allein die Fragen zur sat-
zungsmäßigen Ausgestaltung der R-AG,52 welche das  BayObLG gänzlich 
offen gelassen hatte. Später war daher hauptsächlich die Zusammensetzung 
der Organe Diskussionsgegenstand. Die letzte höchstrichterliche Entschei-
dung in diesem Bereich ist ein Urteil des BGH aus dem Jahre 2005.53 Es 
ließ nunmehr auch die letzten Zweifl er verstummen, welche die Rechts-
form der AG selbst für unvereinbar mit geltendem Recht gehalten hatten. 
Auch der Bundesgerichtshof zog Art. 12 GG für die Begründung der Zu-
lässigkeit heran und fand zumindest in dieser Hinsicht breite Zustimmung 
in der Literatur.54 Ferner nahm der Gerichtshof, anders als noch das Bay-
ObLG, zu den für die Satzung zu fordernden Mindestvoraussetzungen erst-
mals Stellung. Er hob die Eigenverantwortlichkeit und Weisungsfreiheit 

47  BayObLG v. 27.3.2000, NJW 2000, 1647 (1647 f.).
48 In diesem Punkt noch ablehnend: OLG Nürnberg vom 4.5.1999, NJW-RR 2000, 

440 (440).
49 Ritter, EuZW 2004, 33 (33).
50 AGH Nordrhein-Westfalen,  BRAK-Mitt. 2003, 186; Kopp,  BRAK-Mitt. 2003, 

187 (187).
51 So etwa BFH vom 11.3.2004, NJW 2004, 1971 (1974).
52 Dies kritisierend: Kempter/Kopp, NJW 2000, 3449 (3449); Muthers, NZG 2001, 

930 (930 ff.). 
53 BGH v. 10.1.2005, NJW 2005, 1568 (1568 ff.).
54 Kempter/Kopp, NZG 2005, 582 (584); Henssler, AnwBl 2005, 374 (374); 

Römermann, BB 2005, 1135 (1135); Passarge, AnwBl 2005, 769 (769 ff.).


